
Durch das Gesetz zur Stärkung der Sicherheit im Pass-, Ausweis- und ausländerrechtlichen Dokumentenwesen vom 3. Dezember 2020, sind ab dem 01.05.2025, ausschließlich digitale Lichtbilder 
für die Beantragung Hoheitlicher Dokumente zugelassen. Daraus ergeben sich folgende Möglichkeiten zur Erstellung der Lichtbilder ab 1. Mai 25:

OK.EWO – Digitale Lichtbilder

PointID® (BDR Licht-
bilderfassung in der 
Behörde)

Drittanbieter  
Selbsterfassungs- 
Fotostation

Small-Business-
Lösungen zur 
Lichtbilderfassung

OK.EWO-
Kameraanbindung

Foto Cloud extern
(medienbruchfrei) Biometric Go

Aufnahme in Behörde 
durch Sachbearbeiter

Aufnahme in Behörde 
durch Selbsterfassung

Nur mit 
PointID-Variante mit 
Bedieneinheit.

Aufnahme extern

Spezielle Empfehlung Bei sehr kleinen Kommunen 
wurde von BDR das Modul 
OK.EWO-Kameraanbindung 
empfohlen.

für Behörden mit weniger als 
600 Anträgen/Jahr – unter-
stützt Lichtbilderstellung von 
Kleinstkindern/Säuglingen
Nur kompatibel mit folgenden Ka-
meras der Reihe Canon EOS: 250D, 
850D, 2000D, M50, M50 Mark II, 
M6 Mark II, RP;



PointID® (BDR Lichtbild-
erfassung in der Behörde)

Drittanbieter  
Selbsterfassungs- 
Fotostation

Small-Business-
Lösungen zur 
Lichtbilderfassung

OK.EWO-
Kameraanbindung

Foto Cloud extern
(medienbruchfrei) Biometric Go

Varianten Jede Kommune kann prinzipiell ein 
System erhalten. Sie unterscheiden sich 
grundsätzlich in zwei Varianten: 
> 	 Mit Bedieneinheit (ermöglicht Selbst-

erfassung sowie die Aufnahme 
durch den Sachbearbeiter) 

> 	 Ohne Bedieneinheit (zur Aufnahme 
durch Sachbearbeiter) 

Beide Varianten sind sowohl in der 
Tisch-Variante als auch mit Standfuss 
erhältlich.

Sofern gemäß BSI TR-03121 
zertifiziert

Sofern gemäß BSI TR-03121 
zertifiziert

Gemäß BSI TR-03121 
zertifiziert

Sofern Fotografen gemäß 
BSI TR-03170 zertifiziert 
sind, sowie Cloud-DL in 
DVDV-Eintrag

Gemäß BSI TR-03121 
zertifiziert

Gebühr Die Gebühr für ein Dokument ist ge-
mäß PassV, PAuswGebV bzw. Auf-
enthV ab 01. Mai 2025 um  
6 Euro anzuheben, wenn das Lichtbild 
durch die Behörde gefertigt wird. Dies 
gilt unabhängig von dem Hersteller des 
Aufnahmesystems zur Lichtbilderfas-
sung (Bundesdruckerei-Aufnahmesys-
tem, Aufnahmesystem eines anderen 
Anbieters, Digitalkamera-Lösung).  
(Quelle: FAQ Bundesdruckerei)

Kombinierbar Kombinierbar mit Anbindung weiterer 
Aufnahmesysteme

Das bislang angebotene Selfserviceter-
minal (SST) der Bundesdruckerei darf ab 
01.05.25 nicht mehr verwendet werden.

Kombinierbar mit An-
bindung weiterer 
Aufnahmesysteme

 Kombinierbar mit An-
bindung weiterer 
Aufnahmesysteme

Kombinierbar mit Anbin-
dung weiterer Aufnahme-
systeme sowie Bürgerkoffer 
der Bundesdruckerei GmbH

Kombinierbar mit An-
bindung weiterer 
Aufnahmesysteme

Kombinierbar mit An-
bindung weiterer 
Aufnahmesysteme

Wichtiger Hinweis: Stand Mai 2025 | Änderungen vorbehalten	

Quellen 
FAQ im Service-Portal der Bundesdruckerei (https://support.bundesdruckerei.de/support/) sowie 
Gesetz zur Stärkung der Sicherheit im Pass-, Ausweis- und ausländerrechtlichen Dokumentenwesen
Technische Richtlinien des BSI: https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR03170/BSI_TR_03170_Rahmendokument.html 
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